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Voraussichtlich im kommenden Mo-
nat ist es so weit: Die 9. GWB-Novelle
wird Gesetz. Sie betrifft alle Bereiche
des Kartellrechts. Obwohl sich die
Reform noch im Gesetzgebungsver-
fahren befindet, steht schon jetzt fest,
dass sie die tägliche Praxis durch die
anstehenden Änderungen ganz erheb-
lich beeinflussen wird. Dies zeigt eine
nicht abschließende Bestandsaufnah-
me anhand einiger Beispiele.

Unabhängig davon sollten Unter-
nehmen bestehende Strukturen und
Abläufe zeitnah analysieren und an
die neue Gesetzeslage anpassen. Dies
betrifft vor allem bestehende Compli-
ance-Management-Systeme, die kar-
tellrechtsrelevante Risiken in den Be-
reichen Einkauf/Verkauf abdecken.

So will der Gesetzgeber unter an-
derem die private Kartellrechtsdurch-
setzung erheblich stärken. Opfer ei-
nes Kartells sollen die ihnen entstan-
denen Schäden gegen die (vormali-
gen) Kartellanten effizienter durch-
setzen können. Die bevorstehenden
Änderungen werden dazu führen,
dass es in Deutschland künftig deut-
lich mehr Schadenersatzprozesse ge-
ben wird. Nach dem neuen Reg-
lement sollen Kartellrechtsverstöße
zum Beispiel erst nach fünf Jahren
verjähren, anstatt wie bisher nach
drei Jahren. Es wird eine widerlegba-
re Vermutung geben, dass ein Kartell

auch einen Schaden zur Folge hatte.
Es gibt neue Möglichkeiten der In-

formationsgewinnung für Kartellge-
schädigte sowie für Kartellanten. Ins-
besondere Kartellopfer können so
deutlich komfortabler an notwendige
Auskünfte gelangen, um einen mögli-
chen Kartellschaden besser darlegen
zu können. Dem Beklagten wird da-
gegen der Einwand der Weiterwäl-
zung eines Schadens zugestanden.

Auch die Missbrauchskontrolle
bleibt nicht verschont. Die Novelle
soll eine Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs des sogenannten „An-
zapfverbots“ bringen. Bereits die blo-
ße Aufforderung durch ein marktbe-
herrschendes Unternehmen, Vorteile
ohne einen sachlichen Grund zu ge-
währen, soll missbräuchlich sein. Als
Rechtfertigung für eine solche Auffor-
derung soll es darauf ankommen, ob
diese nachvollziehbar begründet wur-
de und ob der geforderte Vorteil in ei-

nem angemessenen Verhältnis zum
Grund der Forderung steht. Für eine
griffige Neuregelung hätte es nahege-
legen, zunächst die Entscheidung des
Bundesgerichtshofs über den Be-
schluss des Oberlandesgerichts Düs-
seldorf im Edeka-Konditionenverfah-
ren abzuwarten. Die höchstrichterli-
che Entscheidung hat gerade An-
wendbarkeitsfragen des Anzapfver-
bots in der aktuell geltenden Geset-
zesfassung zum Gegenstand.

Auch die Regelung über das Verbot
des Verkaufs unter Einstandspreis soll
modifiziert werden – durch eine ge-
setzliche Klarstellung des Begriffs
„Einstandspreis“. Die Definition soll
danach wie folgt lauten: der verein-
barte Preis für die Beschaffung der
Ware oder Leistung, auf den allge-
mein – das heißt nicht nur für ein
Produkt oder eine Leistung – gewähr-
te und im Zeitpunkt des Angebotes
bereits mit hinreichender Sicherheit

Frankfurt. Die 9. Novelle des Ge-
setzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) tritt vo-
raussichtlich im März in Kraft.
Und wird die tägliche Praxis der
Unternehmen merklich beeinflus-
sen, wie ausgewählte Beispiele
verdeutlichen.

Gesetzgeber will unter anderem private Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen erheblich stärken / Von Jens Steger

feststehende Bezugsvergünstigungen
anteilig angerechnet werden, soweit
nicht für bestimmte Waren oder Leis-
tungen ausdrücklich etwas anderes
vereinbart ist.

Der Bundesrat hat sich in seiner
Stellungnahme über die Novelle hi-
naus für eine Stärkung kollektiver
Rechtsschutzinstrumente ausgespro-
chen, um eine effektive Durchsetzung
von Schadenersatzansprüchen im
Kartellrecht zu ermöglichen. Insbe-
sondere Verbraucherverbände sollten
danach die Berechtigung erhalten, das
Bestehen von Ansprüchen für eine
Vielzahl von Anspruchstellern im
Rahmen eines Musterklageverfahrens
stellvertretend feststellen zu lassen.
Der Bundesrat hat die Bundesregie-
rung aufgefordert, zeitnah einen Ge-
setzentwurf zur Einführung von Mus-
terfeststellungsklagen vorzulegen.

Berlin denkt auch darüber nach,
das Bundeskartellamt auf der Zielge-
raden der Gesetzesnovelle zusätzlich
mit Verbraucherschutzkompetenzen
auszustatten. Die Behörde arbeitet
bereits seit Längerem an einer Kom-
petenzerweiterung.

Spannend bleibt außerdem die
Frage, ob das Verfahren der Minister-
erlaubnis – wie es jüngst im Fall Ede-
ka/Tengelmann praktiziert wurde – in
letzter Sekunde noch überarbeitet
wird. lz 06-17

Kartellrecht bekommt ein neues Gewand

Dr. Jens Steger ist
Anwalt bei Arnold
& Porter Kaye
Scholer LLP in
Frankfurt am Main
und auf Kartell-
recht spezialisiert.

Nachwirkung: Aufgrund der Erfahrungen aus dem Edeka/Tengelmann-Fall könnte das
Verfahren der Ministererlaubnis nun überarbeitet werden.
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Brüssel. Namhafte Unterhaltungs-
elektronik-Hersteller, etwa Asus oder
Philips, sind in den Fokus der EU-
Kommission geraten. Brüssel hat Un-
tersuchungen eingeleitet und prüft
nun, ob sie gegen EU-Wettbewerbs-
recht verstoßen haben, indem sie On-
line-Einzelhändler in ihrer Möglich-
keit eingeschränkt haben, eigene Prei-
se festzulegen. „Die Auswirkungen
der mutmaßlichen Preisbeschränkun-
gen könnten dadurch verstärkt wer-
den, dass viele Onlinehändler Soft-
ware zur Preisfestsetzung einsetzen,
die die Einzelhandelspreise automa-
tisch an jene führender Wettbewerber
anpasst“, heißt es.

„Dynamische Preisanpassungsal-
gorithmen sind auf dem Vormarsch, –
auch im stationären LEH“, beobach-
tet Kim Manuel Künstner, Anwalt bei
Schulte Riesenkampff. Allerdings ber-
ge deren Verwendung auch kartell-
rechtliche Risiken. „Da Kartellverstö-
ße zur Verhängung erheblicher Buß-
gelder gegen die Nutzer von Preisan-
passungssoftware und auch gegen de-
ren Hersteller führen können, ist bei
Einsatz und Ausgestaltung der Soft-
ware Vorsicht geboten.“ gms/lz 06-17

Philips & Co. sind im
Kartellrechtsfokus

Berlin. Im Kampf gegen Übergewicht
durch die Reduzierung von Zucker
und Salz – Reformulierung – hat die
Lebensmittelwirtschaft ihre Forde-
rungen nach interdisziplinären Maß-
nahmen bekräftigt. Es reiche nicht
aus, einseitig an der Schraube der Er-
nährung zu drehen, urteilte BLL-
Hauptgeschäftsführer Christoph Min-
hoff vor dem Hintergrund des aktuel-
len Berichts der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE). Minhoff
erinnerte zudem an die Vielzahl von
kalorien-, zucker-, salz- und fettredu-
zierten Produkten neben der klassi-
schen Variante. Nach der freiwilligen
Selbstverpflichtung von Lidl (lz 04-
17) hatte Dietrich Monstadt, Bericht-
erstatter für Diabetes der Unionsfrak-
tion, eine Zuckersteuer für den Fall
ins Spiel gebracht, dass Unternehmen
ihre Rezepte nicht freiwillig ändern.
In Brüssel gibt es nach LZ-Informa-
tionen noch keine konkreten Vor-
schläge zu möglichen Benchmarks.
Als problematisch gilt, wie das ge-
plante Monitoring zu Produktverän-
derungen aussehen soll, da die Daten-
lage fehlt. pk/lz 06-17

Übergewicht nicht
einseitig bekämpfen

Luxemburg. Werbung, die Preise zwi-
schen Geschäften unterschiedlicher
Art und Größe vergleicht, kann unzu-
lässig sein – hat der Europäische Ge-
richtshof entschieden (Rs. C-562/15).
Da die Preise hier je nach Art oder
Größe des Geschäfts variieren, könne
der Preisunterschied künstlich er-
zeugt oder vergrößert werden. Erläu-
tere die Werbung nicht, dass sich der
Vergleich auf Preise zwischen Ge-
schäften verschiedener Art und Größe
bezieht, handele es sich um ein irre-
führendes Vorenthalten wesentlicher
Informationen. Carrefour hatte in ei-
ner Tiefstpreisgarantie-Kamapagne
im TV die eigenen Preise mit denen
von Intermarché verglichen. Dem
Kunden werde die zweifache Diffe-
renz erstattet, falls er die Waren an-
derswo günstiger fände. Nur im
Kleingedruckten stand, dass Carre-
four seine Hypermarché-Preise mit
den in den kleineren Supermärkten
von Intermarché verglich. „Wer in der
Werbung die Preise der Konkurrenz
nennt, darf nicht Äpfel mit Birnen
vergleichen“, warnt Stefan Eck von
Klaka Rechtsanwälte. gms/lz 06-17

Gericht urteilt zu
Carrefours Werbung

Paukenschlag nach zehn Jahren
Rechtsstreit: Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) meldet erhebliche
Bedenken am deutschen Erlaubnis-
vorbehalt für ernährungsphysiologi-
sche Stoffe an (Rs C-282/15). Nun ist
der Gesetzgeber am Zuge.

Lebensmittel dürfen hierzulande
keine Aminosäuren enthalten – es sei
denn, der Hersteller kann eine Aus-
nahmegenehmigung vorweisen, die
wiederum nur befristet auf drei Jahre
erteilt wird („Verbot mit Erlaubnis-
vorbehalt“). Dagegen hatte sich
Queisser gewehrt.

Die Luxemburger Richter stellten
nun fest, dass die umstrittene Gleich-
stellung von Aminosäuren mit zulas-
sungspflichtigen Zusatzstoffen (Para-
graf 2 Absatz 3 Satz 2 LFGB) und das
damit einhergehende Pauschalverbot
mit Erlaubnisvorbehalt erheblichen
EU-rechtlichen Bedenken begegne.
Ganze Stoffgruppen ohne vorherige
Risikobewertung auszuschließen, sei
unverhältnismäßig – immerhin schien
die Risikoanalyse hier nur bestimmte
Aminosäuren zu betreffen. Zum an-
deren hob der EuGH das System be-
fristeter Ausnahmegenehmigungen
auf. Das Verbot der Verwendung von
Aminosäuren muss damit dem EU-
rechtlichen Risikoanalyse- und Vor-
sorgeprinzip genügen und dies –
ebenfalls bemerkenswert – auch bei
reinen Inlandssachverhalten, sprich
ohne grenzüberschreitenden Bezug.

„Das deutsche Aminosäure-Verbot
existiert seit den 1970ern und ist EU-

weit, soweit ersichtlich, einmalig“, er-
läutert Andreas Meisterernst, der
Queisser vertreten hatte. „Die deut-
sche Art, das Vorsorgeprinzip getreu
dem Motto ‚Wir wissen gar nichts, da-
her verbieten wir es lieber einmal'
auszulegen, ist damit nicht EU-
rechtskonform“, fasst Meisterernst,
Partner bei Meiste-
rernst Rechtsanwälte,
zusammen.

Relevant ist das
Urteil seines Erach-
tens nicht nur für
Nahrungsergänzungs-
mittel-Hersteller, son-
dern auch für Produ-
zenten von Sportlernahrung. Da der
Körper Aminosäuren für den Eiweiß-
aufbau braucht, würden Aminosäuren
vielfach in Proteinshakes verwendet.

„Das Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt für ernährungsphysiologische
Stoffe ist nicht mehr anwendbar“, re-
sümiert Alfred Hagen Meyer von der

Kanzlei Meyer Rechtsanwälte. Dies
betreffe nicht nur Aminosäuren, son-
dern auch die Vitamine A und D, Mi-
neralstoffe und Spurenelemente so-
wie die Stoffe des Paragrafen 2 Absatz
3 Nr. 1 LFGB. Der Bundesgerichtshof
habe dies schon 2010 konstatiert. „Ei-
ne Neuregelung des Anreicherungs-

rechts ist seit Langem
überfällig.“

Auch aus Sicht des
Bunds für Lebensmit-
telrecht und Lebens-
mittelkunde (BLL)
spricht viel dafür, dass
die deutschen Pau-
schalverbote insgesamt

unionsrechtswidrig sind. „Der Ge-
setzgeber wird handeln müssen.“

Welche Schlussfolgerungen das
Bundesernährungsministerium
(BMEL) aus dem Urteil zieht – insbe-
sondere, ob es erwägt, die Gleichstel-
lung von Stoffen nun ersatzlos zu
streichen, lässt sich momentan nicht

absehen. Das BMEL erklärt auf LZ-
Anfrage, die „hausinterne Prüfung des
Urteils“ sei noch nicht abgeschlossen.

BLL-Geschäftsführer Peter Loosen
befürchtet, dass es dem Ministerium
schwer fallen wird, sich ganz vom
Verbotsansatz zu trennen. Zwar habe
das BMEL bereits 2010 und 2012 erste
Überlegungen zur notwendigen
Rechtsänderung angestellt, diese je-
doch nicht weiterverfolgt, so dass es
grundlegend neu nachdenken müsse.

„Bis dahin bleibt es im Grunde bei
dem, was aus unserer Sicht die letzten
Jahre schon immer galt: Die Zulässig-
keit der Verwendung der nach Para-
graf 2 Absatz 3 Satz 2 LFGB ‚gleich-
gestellten Stoffe‘ richtet sich primär
nach EU-Recht und hängt deshalb
nicht von einer zusätzlichen nationa-
len Ausnahmegenehmigung ab“, sagt
Loosen. Ob gleichwohl um solche
Ausnahmegenehmigungen nachge-
sucht werde, müsse jedes Unterneh-
men für sich entscheiden – ein Hin-
tertürchen also, um auf Nummer si-
cher zu gehen.

Im zugrundeliegenden Fall hatte
Queisser beim Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) eine Ausnahmegeneh-
migung für das Nahrungsergänzungs-
mittel „Doppelherz aktiv + Eisen + Vi-
tamin C + Histidin + Folsäure“ bean-
tragt; das Erzeugnis enthält unter an-
derem die Aminosäure L-Histidin.
Das BVL lehnte den Antrag ab. Dage-
gen erhob Queisser Klage auf Feststel-
lung, dass die Ausnahmegenehmi-
gung nicht erforderlich wäre. Das
BVL erließ später eine befristete Aus-
nahmegenehmigung; Queisser hielt
die Klage dennoch aufrecht. Das Ver-
waltungsgericht Braunschweig legte
den Fall dem EuGH vor, weil es den
Erlaubnisvorbehalt für Aminosäuren
für unvereinbar mit EU-Recht hielt.

Gerrit-Milena Strätling/lz 06-17

„Doppelherz“-Hersteller gewinnt vor Europäischem Gerichtshof – Befristete Ausnahmegenehmigungen für Aminosäuren sind rechtswidrig

Frankfurt. Der Europäische Ge-
richtshof hat einen viel beachteten
Rechtsstreit zwischen dem „Dop-
pelherz“-Produzenten Queisser
Pharma und Deutschland zum
Anreicherungsrecht beendet –
zugunsten von Queisser.

EuGH kippt deutsches Anreicherungsrecht

Aminosäuren: Sind oft in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten und bedürfen hier-
zulande bislang einer befristeten Ausnahmegenehmigung.
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„Das deutsche Amino-
säure-Verbot ist, soweit
ersichtlich, EU-weit
einmalig“

Andreas Meisterernst, Meisterernst
Rechtsanwälte


